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während ihrer Berufstätigkeit beim Aufbau einer ergänzen-
den Rente helfen.

18. Der Begriff der sozialen Vergünstigung erfasse nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs jedenfalls auch Vorteile,
die wegen des l7ohnsitzes des Begünstigten im Hoheitsgebiet
des betreffenden Mitgliedstaats gewährt würden, wie es hier
der Fall sei. Diese Erwägungen in der Rechtsprechung ent-
sprächen der Zielsetzung von Art. 7 der Verordnung (E\fG)
Nr. 1612168, die Mobil ität innerhalb der Europäischen Ge-
meinschaft zu erleichtern. Wenn den Bewohnern eines Mit-
gliedstaats Leistungen erbracht würden, könne sich dies
nämlich auf die vom Arbeitsmarkt dieses Staates ausgehende
Anziehuneskraft auswirken und damit die Mobilität fördern.
Grenzarbäitnehmer befänden sich bezüglich der Vorschriften
über die Altersvorsorge in derselben Situation wie Arbeitneh-
mer mit V/ohnsitz in Deutschland und seien in gleicher'Sfeise
vom sinkenden Niveau der gesetzlichen Renten des deut-
schen Systems betroffen, in das sie Beiträge einzahlten. $ 79
ESIG unterscheide jedoch zwischen diesen beiden Gruppen
von Arbeitnehmern, da die Gewährung der Altersvorsor-
gezulage an die unbeschränkte Steuerpflicht des Begünstigten
in Deutschland anknüpfe. Diese Voraussetzung der unbe-
schränkten Steuerpflicht sei angesichts von $ 1 ESIG gleich-
bedeutend mit einem Sfohnsitzerfordernis in Deutschland
und schließe daher Grenzarbeitnehmer von der Zu\age-
berechtigung aus.

19. Die Grenzarbeitnehmer, die meist keine deutschen
Staatsangehörigen seien und deren Einkommen nach bilate-
raien Doppelbesteuerungsabkommen, wie sie die Bundesre-
publik Deutschland unter anderem mit der Französischen
Republik und der Republik Österreich geschlossen habe, in
ihrem l7ohnsitzstaat besteuert werde, würden nicht als un-
beschränkt steuerpflichtig behandelt. Sie könnten folglich
nicht in den Genuss der Altersvorsorgezulage kommen und
seien Opfer einer verschleierten Diskriminierung auf Grund
der Staatsangehorigkeit. Die Grenzarbeitnehmer könnten
auch nicht gem. $ 1 III ESIG beantragen, als unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig behandelt zu werden, denn durch
die genannten Abkommen sei die Besteuerung ihrer in
Deutschland erzielten Einkünfte ausschließlich einem ande-
ren Mitgliedstaat zugewiesen worden.

20. Dem Argument der Bundesrepublik Deutschland, da
kein Zwang bestehe, Altersvorsorgeverträge zu schließen,
könne die fragliche Zulage nicht als soziale Vergünstigung
eingestuft werden, sei entgegenzuhalten, dass die Einstufung
als soziale Vergünstigung nicht davon abhänge, ob die Zu-
lage Teil eines obligatorischen oder fakultativen Systems sei.
Auch ein fakultatives System könne zur Ergänzung eines
Systems der Pflichtversicherung beitragen; genau das sei hier
der Fall.

21.Dte Erwägungen, die dem Vorwurf einer Diskriminie-
rung zu Grunde lägen, kämen unabhängig von der Einstu-
fung der Zulage als ,,soziale" oder ,,steuerliche" Vergüns-
tigung zum Tragen; entscheidend sei in beiden Fällen, dass
die Situation der deutschen Arbeitnehmer ebenso wie die der
Grenzgänger durch ihre Zugehörigkeit zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung und die damit zusammenhängende künftige
Rentenentwicklung gekennzeichnet sei. Die Ratio des Urteils
vom 14.  2.1.995,  Schumacker (C-279193,  Slg.  1995, l -225 =
NVwZ 7995, 576), führe zur Gleichstellung der Grenz-
arbeitnehmer mit Gebietsansässigen und nicht zu deren Un-
terscheidung. Da die erwähnten Arbeitnehmer auf Grund
der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom !4.6.
7971, zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit
auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der

Gemeinschaft zu- und abwandern (ABIEG Nr. L 149, S. 2),
dem deutschen Rentensystem zwingend angeschlossen seien,
sollte dieses System als Anknüpfungspunkt gewählt werden
und nicht der steuerliche Status der Betr.

22.$/ie sich aus dem Urteil vom 11. 8. 1'995,'S7ielockx
(C-80194, S1g. 1995, l-2493 = BeckRS 2004, 7781'2), und
insbesondere aus Art. 21 I des Musterabkommens der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen (Bericht des Fiskalausschusses der OECD, t977) er'
gebe, sei das auf die steuerliche Kohärenz gestützte Argu-
ment der Bundesrepublik Deutschland unzutreffend. Ein
Mitgliedstaat könne sich auf ein solches Argument nicht
berufen, wenn er selbst ein Doppelbesteuerungsabkommen
geschlossen habe, wonach er zwar ausländische Renten im
Inland ansässiger Personen, nicht aber inländische Renten im
Ausland ansässiger Personen besteuern dürfe.

23.Zudem stelle die Kinderzulage gem.$ 85 ESIG eine so-
ziale Vergünstigung dar, die ebenfalls in nichtdiskriminieren-
der \X/eise gewährt werden müsse, so dass es auch gegen
Art. 39 II EG und Art. 7 II der Verordnung (E\fG)
Nr. 1612168 verstoße, dass die Gewährung dieses Vorteils
von der unbeschränkten Steuerpflicht abhängig gemacht
werde.

24. Schließlich ergebe sich aus einer ständigen Rechtspre-
chung und insbesondere aus den Urteilen vom 30. 9.7975,
Cristini (32175, Slg. 1975, 1085 = BeckRS 2004,70771'),
vom 26.2, 1992, Bernini (C-3190, SIg. 1.992, l-1.07I =
NVwZ 1.992, 6571, und vom 8. 6. 1999, Meeusen
(C-337197, Slg. 1999,I'3289 = BeckRS 2004,76538), dass
das in g 79 ESIG geregelte abgeleitete Recht des Ehegatten
eines Begünstigten auf eine Altersvorsorgezulage ebenfalls
gegen Art. 39 II EG und Art. 7ll der Verordnung (E\7G)
Nr. 1612168 verstoße. Das Erfordernis eines \Tohnsitzes des
Ehesatten im Inland führe nämlich zu einer verschleierten
Beschränkung auf Grund der Staatsangehörigkeit, da im Fall
von Grenzgängern, die regelmäßig keine Angehörigen des
Staates seien, in dem sie ihre Berufstätigkeit ausübten, die
Familienmitglieder im Allgemeinen im Sfohnsitzstaat des
Arbei tnehmers ansässig seien.

25. Die Bundesrepublik Deutschland sieht in dem in $ 79
ESIG aufgestellten Erfordernis der unbeschränkten Steuer-
pflicht in Deutschland keinen Verstoß gegen Art. 39 EG
oder Art. 7ll der Verordnung (E\fG) Nr. 1612168.

26. Dre Altersvorsorgezulage sei keine soziale Vergünstigung
i. S. von Art. 7 II der Verordnung (E\fG) Nr. 1612168, son-
dern eine steuerliche Vergünstigung.

27 . Die Zulage werde den Berechtigten nämlich nicht wegen
ihrer objektiven Arbeitnehmereigenschaft gewährt. Nach
g 10a I ESIG, auf den g 79 ESIG verweise, werde dieZula-
geberechtigung erstens nicht ausdrücklich davon abhängig
gemacht, dass es sich bei dem Betreffenden um einen Arbeit-
nehmer im Sinne des Gemeinschaftsrechts handele, zweitens
gelte diese Vergünstigung auch für Selbständige und drittens
sei eine beachtliche Gruppe von Arbeitnehmern, wie z. B.
Arzte, in berufsständischen Versorgungssystemen pflichtver-
sichert und habe nicht die Möglichkeit zur Nutzung des
Sonderausgabenabzugs nach g 10 a ESIG.

28. Die Gewährung der ZtIage knüpfe auch nicht an den's7ohnsitz 
im Inland an. Die Versicherungspflicht gem. $ 10 a

ESIG richte sich nach dem Ort der Beschäftigung und nicht
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ralanwalt in Nr. 40 seiner Schlussanträge ausführt, Zweck
und Voraussetzungen ihrer Gewährung untersucht werden.

41. Nach den Akten l iegen der Altersvorsorgezulage soziale
Erwägungen zu Grunde. Sie wurde nämlich geschaffen, um
die künftige Absenkung des Niveaus der gesetzlichen Rente
zu komoensieren. und ist zu diesem Zweck als finanzielle
Hilfe auigestaltet, die den Betr. einen Anreiz für den Aufbau
einer ergänzenden Rente während ihrer gesamten Berufs-
tätigkeit geben so11.

42.Die Zulage wird nach g 10a ESIG, auf den $ 79 ESIG
verweist, in erster Linie den in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung pflichtversicherten Arbeitnehmern gewährt, da sie
als Erste von der Absenkung des Niveaus der gesetzlichen
Rente betroffen sind. Sie wird unabhängig vom Einkommen
des Begünstigten gewährt, und ihre Höhe hängt sowohl von
den auf Grund des Altersvorsorgevertrags gezahlten Beiträ-
gen als auch von der ZahI der Kinder ab, für die dem Begüns-
tigten Kindergeld ausgezahlt wird. Der Anspruch auf die
Zulage entsteht mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die
Altersvorsorgebeiträge geleistet worden sind.

43. Die Altersvorsorgezulage ist folglich eine soziale Ver-
günstigung, die den Arbeitnehmern hauptsächlich wegen ih-
rer objektiven Arbeitnehmereigenschaft gewährt wird.

44. Keines der von der Bundesrepublik Deutschland vor-
getragenen Argumente kann diese Feststellung in Frage stel-
len.

45. Die unstreit ige Tatsache, dass nach g 10a ESIG auch
andere Personen, die nicht die Arbeitnehmereigenschaft im
Sinne des Gemeinschaftsrechts besitzen, zulageberechtigt
sind, kann ihr nicht den Charakter als soziale Vergünstigung
nehmen, da der Begriff der sozialen Vergünstigung, wie sich
aus Rdnr. 39 des vorliegenden Urteils ergibt, keine Anknüp-
fung an einen Arbeitsvertrag voraussetzt.

46. Die Zulageberechtigung anderer Personengruppen, die
keine Arbeitnehmer sind, belegt im Übrigen, dass der in
Bezug auf Arbeitnehmer verfolgte soziale Zweck auf andere
Personengruppen erstreckt wurde, die sich hinsichtlich des
gesetzlichen Rentensystems in einer ähnlichen Lage befin-
qen.

47. Der von der Bundesrepublik Deutschland angeführte
Umstand, dass der Abschiuss eines Altersvorsorgevertrags
mit einem privaten Anbieter und die anschließende Zahlung
der vereinbarten Beiträge ihrem rü/esen nach freiwillig sind,
kann an der Einstufung der fraglichen Zulage als soziale
Vergünstigung nichts ändern, da diese Einstufung nicht da-
von abhängt, dass das System, das die Vergünstigung ge-
währt, obligatorischen Charakter hat.

48. Dem Vorbringen der Bundesrepublik Deutschland, dass
die Altersvorsorgezulage eine steuerliche Vergünstigung dar-
stelle, da sie eine Vorauszahiung auf die Steuerersparnis sei,
die sich aus der Anwendung von g 10a ESIG ergebe, kann
nicht gefolgt werden.

49.Die vorliegende Rüge bezieht sich nämlich nicht auf die
in g 10a ESIG geregelte Möglichkeit, die Altersvorsorgebei-
träge zuziglich der Zulage als Sonderausgaben abzuziehen,
sondern auf die in $ 79 ESIG vorgesehene Altersvorsor-
gezulage als positive Leistung des deutschen Staats, ungeach-
tet jeder Abzugsmöglichkeit. Die Zulage stellt eine Mindest-
förderung dar, die unabhängig von den Einkünften des Be-
günstigten einen Anreiz für den Aufbau einer ergänzenden
Rente schaffen soll und Bestandteil des Altersvorsorgekapi-
tais wird.

50. Die Möglichkeit zum Abzug der Altersvorsorgebeiträge
stellt einen gesonderten Vorteil dar, der es unter bestimmten
Bedingungen ermöglicht, eine zusätzliche Steuerersparnis in
Höhe der Differenz zwischen dem Zulagenbetrag und der
Ersparnis auf Grund des Abzugs nach $ 10 a ESIG zu erzie'
1en. Die Abzugsmöglichkeit nach $ 10a ESIG kann folglich
an der sozialen Natur der Altersvorsorgezulage nichts än-
dern.

51. Nunmehr ist zu prüfen, ob die Tatsache, dass die Gewäh-
rung der Altersvorsorgezulage als soziale Vergünstigung i. S.
von Art. 7 II der Verordnung (E\fG) Nr. 1612168 davon
abhängt, dass der Arbeitnehmer in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtig ist, eine Diskriminierung im Sinne
des Gemeinschaftsrechts darstellt.

52. Insoweit ist daran zu erinnern, dass nach Art. 7 II der
Verordnung (E\fG) Nr. 1612168 ein Arbeitnehmer, der
Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats ist, im Hoheitsgebiet
der anderen Mitgliedstaaten die gleichen sozialen Vergüns-
tigungen genießt wie die inländischen Arbeitnehmer. Nach
st. RsDr. können sich Grenzarbeitnehmer ebenso wie alle
anderen von Art. 7 erfassten Arbeitnehmer auf diese Vor-
schrift berufen (Urt. Geven, Rdnr. 15).

53. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichls/rofs verbie-
tet der Grundsatz der Gleichbehandlung, der sowohl in
Art. 39 EG als auch in Art. 7 der Verordnung (E\7G)
Nr. 1612168 niedergelegt ist, nicht nur offensichtliche Dis-
kriminierungen auf Grund der Staatsangehörigkeit, sondern
auch alle verschleierten Formen der Diskriminierung, die
durch die Anwendung anderer Unterscheidungskriterien de
facto zum gleichen Ergebnis führen (vgl. u. a. EuGH,Urt. v.
27.1.7.  1997 -  C-57196,  S1g.  1.997,1-6689 = BeckRS 2004,
77580 Rdnr.  44 -  Meints,  u.  v .24.9.  7998 -  C-35197,  Slg.
1.998,I-5325 = BeckRS 2004, 76642 Rdnr. 37 * Kommis-
sion/Frankreich).

54. Eine Vorschrift des nationalen Rechts ist, sofern sie nicht
objektiv gerechtfertigt ist und in angemessenem Verhältnis
zum verfolgten Zweck steht, als mittelbar diskriminierend
anzusehen, wenn sie sich ihrem'$fesen nach stärker auf Sflan-
derarbeitnehmer als auf inländische Arbeitnehmer auswirken
kann und folglich die Gefahr besteht, dass sie \Tanderarbeit-
nehmer besonders benachteiligt (Urt. Meints, Rdnr. 45,
u. Urt. Kommission/Frankreich, Rdnr. 38).

55. Im vorliegenden Fall hängt die Gewährung der Alters-
vorsorgezulage nach g 79 ESIG von der unbeschränkten
Steueroflicht in Deutschland ab. In Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtig sind natürliche Personen, die im In-
land einen 

'Wohnsitz 
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt

haben ($ 1 I ESIG) oder die einen Antrag nach $ 1 III ESIG
gestellt haben und die dort genannten strengen Vorausset-
zungen erfüllen.

56. Die Arbeitnehmer, auf die sich die vorliegende Rüge
bezieht, sind aber Grenzarbeitnehmer, deren Einkommen
nach bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen, die die
Bundesrepublik Deutschland geschlossen hat, ausschließlich
in ihrem \Tohnsitzstaat besteuert wird. Folglich haben diese
Arbeitnehmer nicht die Möglichkeit, nach g 1 III ESIG den
unbeschränkt Steuerpflichtigen gleichgestellt zu werden, wie
die Bekl. im Übrieen einräumt. Unter diesen Umständen
kommt die Voraussetzung der unbeschränkten Steuerpflicht
in Deutschland einem S7ohnsitzerfordernis gleich.

57. Infolgedessen sind die fraglichen Grenzarbeitnehmer, die
definitionsgemäß in einem anderen Mitgliedstaat wohnen,
von der Inanspruchnahme der Altersvorsorgezulage aus-
geschlossen.
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gänger eine große Personengruppe bildeten und in den meis-
ten Fällen nicht nach Deutschland, ihrem Beschäftigungs-
land, umzögen, spreche dafür, dass sie dazu neigten, \7oh-
nungseigentum in ihrem Wohnsitzstaat zu erwerben, wäh-
rend deutsche Arbeitnehmer nur ausnahmsweise bereit seien,
\X/ohnungseigentum im Ausland zu erwerben. \fie sich aus
Daten zu den Grenzgängerströmen und aus der Rechtspre-
chung, insbesondere dem Urteil vom 21. 2. 2006, Ritter-
Coula is  (C- I52103,  Slg.  2006,  I -1711= EuZW 2006,179 =
NJ\7 2006, 1045 Rdnr. 36), ergebe, seien allgemein Gebiets-
fremde häufiger als Gebietsansässige Eigentümer einer
außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets liegenden Immobi-
l ie.

72. Die Bundesrepublik Deutschland bestreitet, dass das Er-
fordernis, das geförderte Kapital für den Erwerb von in
Deutschland belegenem \Tohnraum zu nutzen, eine mittel-
bare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehorigkeit
darstelle. Sowohl deutsche Arbeitnehmer als auch Arbeitneh-
mer aus anderen Mitgliedstaaten, die ihren'$Tohnsitz außer-
halb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland hätten,
könnten die Altersvorsorgezulage nicht zur Anschaffung
oder.Herstellung von $Tohnungseigentum im Ausland ver-
wencen.

73. Dte Freizügigkeit der Arbeitnehmer werde durch g 92 a
ESIG nicht beschränkt, da sich diese Bestimmung nicht auf
die Arbeitspl atzw ahl auswirke. Andernfalls wären sämtliche
Vergünstigungen, die nur im Beschäftigungs-, nicht aber im'sTohnsitzstaat 

gewährt würden, mögliche Beschränkungen
der Freizügigkeit der Arbeitnehmer.

74. Hilfsweise macht die Bundesrepublik Deutschland gel-
tend, sowohl eine Ungieichbehandlung als auch eine Be-
schränkung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer seien jeden-
fal1s aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses wie
der Anerkennung der'ü/ohnungsbauförderung oder der Si-
cheruns eines hinreichenden !(/ohnraumbestands und dem
Schutz äes nationalen Sozialversicherungssystems gerechtfer-
tigt.

Würdigung durch den Gerichtshof

75. Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission
in der mündlichen Verhandlung klargestellt hat, dass sich die
vorliegende Rüge nicht nur auf die Grenzarbeitnehmer be-
zieht, deren Einkommen ausschließlich im \Tohnsitzstaat
besteuert wird, sondern auf alle Grenzarbeitnehmer.

76.Im Rahmen dieser Rüge ist zu prüfen, ob - wie die
Kommission geltend macht - g 92 a ESIG, indem er die Ver-
wendung des geförderten Kapitals für die Anschaffung oder
Herstellung einer zu eigenen \Tohnzwecken dienenden SToh-
nung von der Voraussetzung abhängig macht, dass die Im-
mobil ie in Deutschland belegen ist, die Möglichkeit be-
schränkt, eine soziale Vergünstigung in Anspruch zu neh-
men, und eine gegen Art. 39 EG und Art. 7 II der Verord-
nung (E\7G) Nr. 1612168 verstoßende mittelbare Diskrimi-
nierung darstellt.

77. Nach g 92 a ESIG kann der Zulageberechtigte das in
einem Altersvorsorgevertrag gebildete und geförderte Kapi-
ta1 i. H. von bis zu 50 000 Euro für die Anschaffuns oder
Herstellung einer im Inland belegenen, zu eigenen tX/ohnzwe-

cken dienenden eigenen'S7ohnung verwenden.

78, Das geförderte Kapital kann demnach nicht für die An-
schaffung oder Herstellung einer Wohnung verwendet wer-
den, die in einer Grenzregion außerhalb des deutschen Ho-
heitsgebiets belegen ist.

79.Die Bundesrepublik Deutschland trägt zwar zu Recht
vor, dass weder deutsche Arbeitnehmer noch Grenzarbeit-
nehmer dieses Kapital für die Anschaffung oder Herstellung
von \ü/ohnungseigentum außerhalb des deutschen Hoheits-
gebiets verwenden können und dass $ 92a ESIG nicht un-
mittelbar auf Gebietsfremde Bezug nimmt, doch sind diese
häufiger als Gebietsansässige am Erwerb einer außerhalb des
deutschen Hoheitsgebiets liegenden l7ohnung interessiert
(vgl. in diesem Sinne Urt. Ritter-Coulais, Rdnr. 36).

80. Folglich werden Grenzarbeitnehmer durch g 92 a ESIG
ungünstiger behandelt als Arbeitnehmer, die in Deutschland
wohnen; er stellt somit eine mittelbare Diskriminierung aus
Gründen der Staatsangehörigkeit dar.

81. Sodann ist zu prüfen, ob die ungünstige Behandlung von
Grenzarbeitnehmern - wie die Bundesreoublik Deutschland
geltend macht - durch das ZieI der Siclierung eines hinrei-
chenden -ü/ohnungsangebots und der Erhaltung des nationa-
len Sozialversicherungssystems gerechtfertigt ist.

82. Zttm ZieI, ein hinreichendes Wohnungsangebot zu si-
chern, ist - sofern man unterstellt, dass ein solches Ziel einen
zwingenden Grund des Allgemeininteresses bildet - fest-
zustellen, dass die in $ 92 a ESIG aufgestellte Voraussetzung,
wonach die anzuschaffende oder herzustellende Wohnung in
Deutschland belegen sein muss, jedenfalls über das hinaus-
geht, was zur Erreichung des genannten Ziels erforderlich
ist, da es ebenso erreicht werden könnte, wenn die Grenz-
arbeitnehmer ihren'S7ohnsitz weiterhin im Gebiet eines an-
deren Mitgliedstaats und nicht in Deutschland hätten (vgl. in
diesem Sinne EuGH, Urt. v. 17. I. 2008 - C-752l05,EIZW
2008, 1.27 = NJ\f 2008, 569 Rdnrn. 27 v 28 - Kommis-
sion/Deutschland).

83. Im Übrigen kann dem auf die Gefahr eines Konflikts mit
der \Vohnungspolitik anderer Mitgliedstaaten gestützten Ar-
gument der Bekl. nicht gefolgt werden; eine solche Gefahr ist
hier nicht dargetan worden, da sich die Bundesrepublik
Deutschland auf die allgemeine Angabe beschränkt, dass bei
einer Ausdehnung der Verwendungsmöglichkeit des Alters-
vorsorgekapitals auf die Anschaffung oder Herstellung einer
S7ohnung im Gebiet anderer Mitgliedstaaten deren Woh-
nungspolitik vereitelt werden könnte.

84. \7as den Schutz des nationalen Sozialversicherungssys-
tems angeht, so kann nach dem Urteil vom 1.1.. 1.. 2007 -

ITC (C-208/05, Slg. 2007, I-1.81 = EIZW 2007, 220
Rdnr. 43), eine erhebliche Gefahrdung des finanziellen
Gleichgewichts eines Systems der sozialen Sicherheit einen
zwingenden Grund des Allgemeininteresses darstellen. Eine
solche Gefährdung ist im vorliegenden Fall ;edoch nicht
dargetan. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich nämlich
auf die Angabe beschränkt, dass den Begünstigten, wenn sie
über Wohnraum verfügten, der in ihrem Eigentum stehe, im
Ruhestand keine Belastuns durch Mietkosten drohe und
dass s ie keine Sozia l le is tungin in  Anspruch nehmen müssten.
Überdies lässt sich dieses Ziel in gleicher 

'sfeise 
erreichen,

wenn das Altersvorsorgekapital für die Anschaffung einer
Wohnung außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets verwen-
det werden kann.

85. Aus dem Vorstehenden folgt, dass die vorliegende Rüge
begründet ist und dass die Bundesrepublik Deutschland da-
durch gegen ihre Verpflichtungen aus Art, 39 EG und
Art. 7 II der Verordnung (E\7G) Nr. 1612168 verstoßen hat,
dass sie Grenzarbeitnehmern nicht gestattet, das geförderte
Kapital für die Anschaffung oder Herstellung einer zu eige-
nen Iil/ohnzwecken dienenden lfohnung zu verwenden, falls
diese nicht in Deutschland beleeen ist.
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100. Foiglich ist anhand der beiden letztgenannten Vor-
schriften die Behandlung der Arbeitnehmer, die in Deutsch-
land bleiben, mit der Behandlung der Arbeitnehmer zu ver-
gleichen, die das deutsche Hoheitsgebiet verlassen.

101. Nach den gg 93 bis 95 ESIG muss der Ztlageberechtig-
te, dessen unbeschränkte Steuerpflicht durch Aufgabe des
inländischen \Tohnsitzes oder sewöhnlichen Aufenthalts en-
det, die erhaltenen Altersvorsoigezulagen und gegebenenfalls
die nach g 10 a ESIG als Sonderausgaben geltend gemachten
Beträge zurückzahlen.

102. Im vorliegenden Fall besteht aber bei Wanderarbeitneh-
mern, die im Allgemeinen ausländische Staatsangehörige
sind, eine höhere l7ahrscheinlichkeit, dass sie das deutsche
Hoheitsgebiet verlassen, um in einem anderen Mitgliedstaat
zu arbeiten und zu wohnen, und damit eine höhere Wahr-
scheinlichkeit für die Beendigung ihrer unbeschränkten Steu-
eroflicht in Deutschland. Bei ausländischen Arbeitnehmern
isf daher eine ungünstige Behandlung wahrscheinlicher als
bei deutschen Arbeitnehmern.

103. Überdies können die streitigen Vorschriften den 
.$7ert

der Zriage allein für Wanderarbeitnehmer verringern. Es
lässt sich nämlich nicht ausschließen, dass l7anderarbeitneh-
mer, die vermeiden wollen, dass sie die Altersvorsorgezulage
später, wenn ihre unbeschränkte Steuerpflicht in Deutsch-
land endet, zurückzahlen müssen, von vornherein auf den
Erhalt dieser Zulage verzichten. In einem solchen Fall ist
dann jeder Ausgleich der künftigen Absenkung des Niveaus
der deutschen gesetzlichen Rente ausgeschlossen.

104. Folglich stellen die streitigen Vorschriften eine mittel-
bare Diskriminierung der lfanderarbeitnehmer dar.

105. Diese Feststellune kann nicht durch den von der Bun-
desrepublik Deutschland angeführten Umstand in Frage ge-
stellt werden, dass die späteren Leistungen auf Grund des
Altersvorsorgevertrags in Deutschland nicht besteuert wer-
den, wenn die Arbeitnehmer das deutsche Hoheitsgebiet ver-
lassen. Dieser Umstand ist irrelevant, da die Befugnis zur
Besteuerung dieser Leistungen auf Grund von bilateralen
Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepub-
lik Deutschland und anderen Miteliedstaaten diesen Mit-
gliedstaaten zusteht, was die Bunäesrepubiik Deutschland
im Übrigen einräumt. Die Tatsache, dass Arbeitnehmer, die
in Deutschland bleiben, die Leistungen - möglicherweise erst
nach Jahrzehnten - versteuern müssen, ist im Übrigen nicht
vergleichbar mit der Rückzahlungspflicht, die diejenigen, die
Deutschland verlassen, gleich bei Beendigung der unbe-
schränkten Steuerpflicht in Deutschland trifft.

106. Zu dem Teil der Rüge, der sich auf den abschreckenden
Charakter der Rückzahlungspflicht im Fail der Beendigung
der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland bezieht, ist
zunächst darauf hinzuweisen, dass Art. 18 EG, in dem das
Recht jedes Unionsbürgers, sich im Hoheitsgebiet der Mit-
gliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, in allgemeiner
Form niedergelegt ist, nach st. Rspr. in Art. 39 EG einen
besonderen Ausdruck in Bezug auf die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer findet (Urt. Hendrix, Rdnr. 61 und die dort
angeführte Rspr.).

107. Vorschriften, die einen Angehörigen eines Mitglied-
staats daran hindern oder davon abhalten, seinen Herkunfts-
staat zv verlassen und damit von seinem Recht auf Freizügig-
keit Gebrauch zu machen, stellen daher Beeinträchtigungen
dieser Freiheit dar, auch wenn sie unabhängig von der Staats-
angehörigkeit der betroffenen Arbeitnehmer Anwendung fin-
den (vgl .  Ur t .  ITC,  Rdnr.  33,  v  EuGH,Urt .  v .26.  10.2006

- C-345/05,  Slg.  2006,  I -10633 = BeckRS 2006,  70822
Rdnr. 16 - Kommission/Portugal).

108. Es wäre nämlich mit dem Recht auf Freizügigkeit un-
vereinbar, wenn ein Arbeitnehmer oder Arbeitsuchender in
dem Mitgliedstaat, dem er angehört, ungünstiger behandelt
werden dürfte als er behandelt würde, wenn er nicht von den
Erleichterungen Gebrauch gemacht hätte, die ihm der Ver-
trag im Bereich der Freizügigkeit gewährt (Urt. ITC,
Rdnr. 34).

109. Da die streitigen Vorschriften die Zulageberechtigten
verpflichten, bei Beendigung der unbeschränkten Steuer-
oflicht in Deutschland die von diesem Staat erhaltene Alters-
vorsorgezula ge zurickntzahlen, befindet sich ieder deutsche
Arbeitnehmer, der von seinem Recht auf Freizügigkeit nach
Art.39 EG und insbesondere von dem Recht, sich in einem
anderen Mitgliedstaat niederzulassen, Gebrauch machen
will, in einer ungünstigeren Situation als ein Arbeitnehmer,
der seinen inländischen 'X/ohnsitz beibehält und weiterhin in
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist. Diese unter-
schiedliche Behandlung ist geeignet, Arbeitnehmer deutscher
Staatsangehörigkeit davon abzuhalten, eine Berufstätigkeit
im Ausland auszuüben.

110. Die Prüfung der in den streitigen Vorschriften vorgese-
henen Rückzahlungsmodalitäten bestätigt entgegen dem
Vorbringen des bekl. Staats dieses Ergebnis. Zum einen
können diese Modalitäten zwar die Härte der Regelung
abmildern, benachteiligen aber weiterhin die Arbeitnehmer,
die allein wegen der Verlegung ihres 'ü/ohnsitzes in einen
anderen Miteliedstaat in Deutschland nicht mehr unbe-
schränkt steuärpflichtig sind. Zum anderen kann der Rück-
zahlungsbetrag zwar bis zum Beginn der Auszahlung der
Leistungen zinslos gestundet werden, doch erfolgt diese
Stundung nicht automatisch, sondern nur auf Antrag des
Zulageberechtigten. Außerdem kann die Stundung zwar
nach Beginn der Auszahlung verlängert werden, doch setzt
dies voraus, dass mindestens 15% der Leistungen aus dem
Altersvorsorgevertrag getilgt werden. Diese Rückzahlungs-
modalitäten haben insofern eine beschränkende Wirkung,
als sie den Zulageberechtigten an der Nutzung einer sozia-
len Vergünstigung hindern (vgl. in diesem Sinne Urt. N,
Rdnr. 36).

111. Auch der von der Bundesrepublik Deutschland ange-
führte Umstand, dass nach g 95 III ESIG ein gestundeter
Rückzahlungsbetrag erlassen wird, wenn der Betr. erneut
unbeschränkt steuerpflichtig wird, bestätigt die abschre-
ckende \firkung der streitigen Vorschriften. g 95 III ESIG
hebt die abschreckende Wirkung auf Arbeitnehmer, die sich
dauerhaft in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten, nämlich
nicht auf, denn auch wenn der Rückzahlungsbetrag erlassen
wird, falls sie erneut unbeschränkt steuerpflichtig werden,
sind ihnen die bereits zurückgezahlten Zriagebeträge end-
gültig verloren gegangen.

112. Unter diesen Umständen kann die Rückzahlungspflicht,
die sich aus den gg 93 bis 95 ESIG ergibt, die Freizügigkeit
der Arbeitnehmer beeinträchtigen.

113. Die Bundesrepublik Deutschland trägt noch vor, die
Rückzahlungspflicht sei aus Gründen der Kohärenz ihres
Steuersystems gerechtfertigt. Da die steuerliche Kohärenz
jedoch auf der Grundlage bilateraler Doppelbesteuerungs-
abkommen zwischen der Bundesreoublik Deutschland und
anderen Mitgliedstaaten gewahrt wird, kann sie sich nicht
mit Erfolg auf eine solche Rechtfertigung berufen (vgl. in
diesem Sinne Urt. Wielockx. Rdnr. 25).






